
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 17.08.2020 

 Vorlage Nr. 20/0280 

Federf. Stadtamt: Amt für Bildung und Erziehung 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Vorberatung/Empfehlung 31.08.2020 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Gladbecker Bündnis für Familie - Erziehung, Bildung, Zukunft 

Projektantrag "Casa AMIGO" - Übermittagsbetreuung und Hausaufgabenhilfe für 

Grundschülerinnen und Grundschüler mit besonderem Förderbedarf 

 
Begründung: 

 

 

Der Orden der Amigonianer (Amigonianer Soziale Werke e. V. Gelsenkirchen) hat einen 

Projektantrag an das Gladbecker Bündnis für Familie – Erziehung, Bildung, Zukunft zur 

Übermittagsbetreuung und Hausaufgabenhilfe für Grundschülerinnen und Grundschüler 

mit besonderem Förderbedarf eingereicht. 

 

Der in der Anlage beigefügte Förderantrag bezieht sich auf eine Gruppe von 15 Grund-

schulkindern mit besonderem Förderbedarf. In der konkreten Umsetzung soll eine Über-

mittagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe im ehemaligen Pfarrhaus der Probsteipfarrei 

Sankt Lamberti am Standort Sankt Marien angeboten werden. Das Angebot beinhaltet Mit-

tagessen, Unterstützung bei den Hausaufgaben und bei Förder- und Freizeitangeboten, die 

sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren (z.B. Sprachförderung, Förderung sozialer 

Kompetenz, Umgang mit digitalen Medien).  

 

Das Projekt erfolgt im Rahmen einer Kooperation mit der Südparkschule.  

 

Zeitrahmen des Projektes: September/Oktober 2020 bis Juli 2022,  

Gesamtkosten: 82.400,00 €, davon werden 50 % durch Eigenanteil der Amigonianer 

und durch Elternbeiträge finanziert. 
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Für die Finanzierung der restlichen 50% der Gesamtkosten (41.200 €) wurde der Pro-

jektantrag an die Stadt Gladbeck gestellt. 

 

Der Finanzierungsaufwand der Stadt Gladbeck beträgt  

 

im Jahr 2020:            6.900,00 €, 

im Jahr 2021:          20.600,00 €  

und  

im Jahr 2022:          13.700,00 €. 

 

Der Projektantrag ist als Anlage beigefügt. 

 

Der Steuerkreis Gladbecker Bündnis für Familie hat im Juli 2020 den Projektförderantrag 

zur Förderung empfohlen und zur Weiterleitung in den Schulausschuss freigegeben. 

 

Herr Pater Gisbert Lordieck wird das Projekt in der Sitzung vorstellen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

Siehe vorhergehende Aufstellung auf Seite 2! 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Schulausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss Projektmittel aus dem 

Fonds Gladbecker Bündnis für Familie – Erziehung, Bildung, Zukunft für den Antrag der 

Amigonianer Soziale Werke e.V. in Höhe von 82.400,00 € freizugeben (Finanzierungsanteil 

für das Jahr 2020: 6.900,00 €, für das Jahr 2021: 20.5600,00 € und für das Jahr 2022: 

13.700,00 €).  

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

i.V. 

 

 

 

 

 

 

-Rainer Weichelt- 

Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 Schul-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


